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Vorwort

In den Jahren 2006 bis Anfang 2010 bewegten sich die Zahlen der Zwangsverstei-
gerungsverfahren auf noch hohem Niveau von über 50.000 pro Jahr. Ab 2010 sank
die Anzahl der Verfahren kontinuierlich auf ca. 30.000 in 2014. Die gute wirtschaft-
liche Konjunktur und das seit Jahren sehr niedrige Zinsniveau im Bereich von Im-
mobiliendarlehen machen sich auch hier deutlich bemerkbar. Aktuell werden Im-
mobilien relativ zügig versteigert, teilweise im ersten Versteigerungstermin und in
guten Lagen mit sehr guten Ergebnissen.

Das Zwangsversteigerungsrecht ist aber nicht zuletzt wegen der Verzahnung zwi-
schen allgemeinem Vollstreckungsrecht, formellem Grundbuchrecht und materiel-
lem Sachenrecht mit den besonderen Regeln des Zwangsversteigerungsgesetzes
keine leichte Rechtsmaterie. Die hin und wieder starren gesetzlichen Vorgaben soll-
ten immer vor dem Hintergrund des Verlustes des Eigentums des Schuldners gese-
hen werden, der häufig für sein Eigenheim jahrelang gearbeitet hat. Sicherlich dür-
fen hierbei die Gläubigerrechte nicht zu kurz kommen. Der gerechte Ausgleich im
Einzelfall ist das Ziel der Zwangsversteigerung, für alle Beteiligten sollte ein best-
mögliches Ergebnis erzielt werden. Die ständigen Interessengegensätze der Betei-
ligten erfordern eine genaue Kenntnis der verfahrensrechtlichen Regeln, aber auch
der taktischen Möglichkeiten der Verfahrensbeeinflussung durch geschickte und
rechtzeitige Antragstellung. Die vorliegende Broschüre möchte allen am Verfahren
Beteiligten helfen, diese gesetzlichen Regeln und Möglichkeiten aufzuzeigen und
Hilfestellung anzubieten.

Selbstverständlich sind sämtliche relevanten Änderungen der letzten Jahre einge-
arbeitet, insbesondere die Zehnte Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom
31.8.2015 (BGBl I 1474), das Gesetz zur Bereinigung des Rechts der Lebenspart-
ner vom 20.11.2015 (BGBl I 2010) sowie das WSV-Zuständigkeitsanpassungs-
gesetz vom 24.5.2016 (BGBl I 1217).

Die Vorauflage wurde offenbar überaus gut in der Praxis aufgenommen. Offen-
sichtlich besteht ein großes Interesse an einer kompakten Zusammenfassung dieser
Vollstreckungsmaterie, die zahlreiche materiell-rechtliche Rechtsfragen mit Voll-
streckungs- und grundbuchrechtlichen Voraussetzungen und Wirkungen verbindet.

Neben den Gesetzesänderungen haben insbesondere wieder zahlreiche höchstrich-
terliche Entscheidungen den Ablauf des Verfahrens der Zwangsversteigerung er-
heblich beeinflusst, z.B. die Rechtsprechung zur Rechts- und Grundbuchfähigkeit
der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, zu den Vollstreckungsvoraussetzungen, zur
Verfahrenseinstellung aufgrund vorgetragener Suizidgefahr, zum geringsten Gebot
und zur Abgabe von Geboten, zur Verkehrswertermittlung und nicht zuletzt zu den
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Problemen rund um die Grundschuld, Rückgewähransprüche und den gesetzlichen
Löschungsanspruch. Rechtsprechung wurde bis Mai 2018 berücksichtigt.

Zum besseren Verständnis der Behandlung der Grundschuld nebst Zinsen, der Be-
rücksichtigung der Rückgewährsansprüche und des gesetzlichen Löschungs-
anspruchs im Verfahren ist ein Musterbeispiel eines Teilungsplans am Ende von
§ 14 aufgenommen worden.

Kritik und Anregungen aus der Leserschaft werden jederzeit dankend entgegen-
genommen.

Berlin, im Juni 2018 Udo Hintzen

Vorwort
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Rpfleger Der Deutsche Rechtspfleger (Zs.)
RPflG Rechtspflegergesetz
RpflStud Rechtspfleger-Studienhefte (Zs.)
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§1 Vollstreckungsmöglichkeiten

A. Gesetzliche Grundlagen

Zur Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen des Schuldners stehen
dem Gläubiger drei Möglichkeiten zur Verfügung: Die Eintragung einer Zwangs-
sicherungshypothek, die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung,
§ 866 Abs. 1 ZPO. Der Gläubiger kann alle drei Vollstreckungsmöglichkeiten wahl-
weise einzeln hintereinander oder gleichzeitig durchführen lassen, § 866 Abs. 2
ZPO. Das Verbot der Überpfändung nach § 803 Abs. 1 S. 2 ZPO gilt nicht, da der
Gläubiger kraft Gesetzes alle drei Arten der Immobiliarvollstreckung einzeln oder
nebeneinander in Anspruch nehmen kann, § 866 Abs. 2 ZPO.1

B. Zwangssicherungshypothek

Die Eintragung der Zwangssicherungshypothek ist für den Gläubiger in erster Linie
nur eine Sicherung seines titulierten Anspruchs. Hierdurch kann der Gläubiger
erstmals seine ungesicherte titulierte Forderung dinglich mit Rang vor späteren
Rechten am Grundstück sichern und auch mit Rang vor einer späteren Beschlag-
nahme des Grundstücks im Wege der Zwangsversteigerung durch einen persönli-
chen Gläubiger.

Aber auch für bereits dinglich gesicherte Grundpfandrechtsgläubiger kann die
Eintragung einer Zwangssicherungshypothek dann in Betracht kommen, wenn sie
ihren (Darlehens-)Anspruch an einem anderen Grundstück des Schuldners absi-
chern wollen.2 Die Eintragung einer Zwangssicherungshypothek an dem Grund-
stück, an welchem der Gläubiger für seinen (Darlehens-)Anspruch bereits ein
rechtsgeschäftlich bestelltes Grundpfandrecht hat, ist jedoch abzulehnen.3 Eben-
falls unzulässig ist die Eintragung einer sog. „Ausfallhypothek“ neben einer be-
reits eingetragenen weiteren Hypothek.4 Zulässig ist jedoch die Eintragung einer
Zwangssicherungshypothek neben einem bereits an einem anderen Grundstück des
Schuldners bestellten rechtsgeschäftlichen Grundpfandrecht.5 Im Hinblick auf die

§1

21

1 Zur Zwangsverwaltung BGH vom 18.7.2002, IX ZB 26/02, Rpfleger 2002, 578 = MDR 2002, 1213
= WM2002, 1809 = ZIP 2002, 1595 und zur Zwangsversteigerung BGH vom 30.1.2004, IXa ZB
233/03, Rpfleger 2004, 302 = NZM 2004, 347 = WM2004, 646.

2 BayObLG vom 20.9.1990, 2 Z 96/90, Rpfleger 1991, 53 = MDR 1991, 163; a.A. MüKo/Dörndorfer,
ZPO, § 867 Rn 71.

3 MüKo/Dörndorfer, ZPO, § 867 Rn 71.

4 OLG Stuttgart vom 15.1.1971, 8 W 6/71, NJW 1971, 898; LG Hechingen vom 15.9.1992, 4 T
86/92, Rpfleger 1993, 169.

5 LGLübeck vom 11.2.1985, 7 T 116/85, Rpfleger 1985, 287; OLG Köln vom 23.10.1995, 2 Wx
30/95, Rpfleger 1996, 153; a.A. MüKo/Dörndorfer, ZPO, § 867 Rn 71.
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Verschiedenartigkeit von Hypothek und Grundschuld hat das BayObLG6 ent-
schieden, dass neben der Grundschuld an einem anderen Grundstück des Schuld-
ners eine Zwangssicherungshypothek zulässig ist.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann auch für eine öffentliche Last eine
Zwangssicherungshypothek im Grundbuch eingetragen werden. Grundsätzlich
würde die Sicherungshypothek neben dem Vorrecht der Rangklasse 3 des § 10
Abs. 1 ZVG eine unzulässige Doppelbelastung bedeuten. Sofern jedoch das Vor-
recht der Rangklasse 3 nicht mehr in Anspruch genommen werden kann, muss
auch die Eintragung einer Zwangssicherungshypothek zulässig sein.7 Gleicherma-
ßen ist eine Sicherungshypothek zulässig, die unter der aufschiebenden Bedin-
gung des Wegfalls des Vorrechts nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 ZVG eingetragen wird,
§ 322 Abs. 5 AO.8

Hausgeldansprüche der Wohnungseigentümergemeinschaft gegen einen säumi-
gen Miteigentümer haben in der Befriedigungsreihenfolge in der Zwangsversteige-
rung nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG seit dem 1.7.2007 eine bevorrechtigte Rangstelle
erhalten. § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG gewährt bei der Vollstreckung in ein Wohnungs-/
Teileigentum dem Anspruch der anderen Wohnungseigentümer gegen den schuld-
nerischen Wohnungseigentümer auf Zahlung von Lasten und Kosten des gemein-
schaftlichen Eigentums oder des Sondereigentums ein Vorrecht. Der Vorrang soll
dem Ausfall nicht eintreibbarer Hausgeldansprüche, die von anderen Wohnungs-
eigentümern mitgetragen werden müssen, entgegen wirken. Den dinglich Berech-
tigten gehen damit weitere aus dem Grundbuch nicht ersichtliche Ansprüche vor.
Bei den Ansprüchen der Rangklasse 2 handelt es sich – im Gegensatz zu den per-
sönlichen Ansprüchen der Rangklasse 5 – um dingliche Befriedigungsansprüche.9

Erfasst werden neben den Hausgeldansprüchen ferner die durch den Wirtschafts-
plan festgelegten Vorschüsse auf die anteiligen Lasten und Kosten (§ 28 Abs. 2
WEG) und Zahlungen auf die Instandhaltungsrückstellung (§ 21 Abs. 5 Nr. 4
WEG). Die von einer Wohnungseigentümergemeinschaft beantragte Eintragung ei-
ner bedingten Zwangshypothek („soweit die zugrunde liegende Forderung nicht
dem Vorrecht des § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG unterfällt“) in das Grundbuch ist zuläs-
sig.10 Etwas anders sieht dies das OLG Stuttgart:11 Auch zur Sicherung von titulier-
ten Hausgeldforderungen, für die ein Vorrecht gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG in Be-
tracht kommt, kann eine unbedingte Zwangshypothek eingetragen werden. Der
Eintragung einer bedingten Zwangshypothek zur Sicherung von titulierten Haus-
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7 Vgl.Meikel/Morvilius, GBR, § 54 Rn 66.

8 Meikel/Morvilius, GBR, § 54 Rn 70.

9 BGH vom 12.2.2009, IX ZB 112/06, Rpfleger 2009, 407 = NJW-RR 2009, 923.

10 BGH vom 20.7.2011, V ZB 300/10, NZM 2012, 176.

11 OLG Stuttgart vom 4.11.2010, 8 W 83/10, Rpfleger 2011, 267.
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geldforderungen, für die ein Vorrecht gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 2 ZVG in Betracht
kommt, steht der grundbuchrechtliche Bestimmtheitsgrundsatz entgegen.

Hinweis

Für einen persönlichen Gläubiger kommt die Eintragung der Zwangssiche-
rungshypothek12 als erste Maßnahme der Immobiliarvollstreckung regelmäßig
aus folgenden Gründen in Betracht:
■ die Eintragung ist bereits im Wege der Sicherungsvollstreckung, § 720a
ZPO, also ohne Nachweis einer im Titel angeordneten Sicherheitsleistung,
möglich,

■ mit der Eintragung der Zwangssicherungshypothek im Grundbuch erlangt
der Gläubiger in einem bereits laufenden Zwangsversteigerungsverfahren
die Beteiligtenstellung, § 9 ZVG (Achtung: Steht die Sicherungshypothek
hinter dem Zwangsversteigerungsvermerk im Grundbuch, ist die Anmel-
dung des Rechts bis spätestens im Versteigerungstermin vor Beginn der
Bietzeit erforderlich, § 37 Nr. 4, § 66 Abs. 2 ZVG),

■ es besteht die Möglichkeit der Befriedigung der gesicherten Forderung im
Rahmen einer bereits laufenden Zwangsversteigerung, sofern genügend Er-
lös vorhanden ist,

■ sollte der Schuldner das Grundstück freihändig verkaufen, besteht für den
Gläubiger die Möglichkeit, zumindest einen Teilbetrag seines Anspruchs zu
erhalten, da ein Käufer das Grundstück sicherlich nicht mit der eingetrage-
nen Zwangssicherungshypothek übernehmen wird,

■ mit der Eintragung der Zwangssicherungshypothek steht dem Gläubiger der
gesetzliche Löschungsanspruch gegenüber vorrangigen Eigentümergrund-
schulden zu, § 1179a BGB,

■ der Gläubiger kann aus dem Rang der eingetragenen Zwangssicherungs-
hypothek selbst die Zwangsversteigerung betreiben; hierzu bedarf es seit
dem 1.1.1999 keines besonderen Duldungstitels mehr, es genügt die Eintra-
gung der Zwangssicherungshypothek im Grundbuch und der Vermerk auf
dem Titel, § 867 Abs. 3 ZPO,

■ mit Eintragung der Zwangssicherungshypothek erlangt der Gläubiger nicht
nur ein Pfandrecht an dem Grundstück, sondern es haften ihm auch die
Gegenstände, die dem sog. „Hypothekenhaftungsverband“ unterliegen,
§§ 1120 ff. BGB, also insbes. Zubehör, Versicherungsforderungen pp.,

■ ist der Schuldner Miteigentümer zu einem Bruchteil des Grundstücks, kann
der Gläubiger diesen Anteil versteigern lassen. Mit Anordnung des Verfah-
rens und Wirksamwerden der Beschlagnahme sind Verfügungen des Schuld-
ners über seinen Grundstücksanteil relativ unwirksam. Andererseits emp-
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12 Zu den Eintragungsvoraussetzungen vgl. Hintzen, Pfändung und Vollstreckung im Grundbuch, § 5
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fiehlt es sich jedoch für den Gläubiger, nach Pfändung des Auseinanderset-
zungsanspruchs die Teilungsversteigerung des gesamten Grundstücks
durchzuführen. Da diese Pfändung jedoch nicht im Grundbuch zum Schutz
des Gläubigers eingetragen werden kann,13 ist die Eintragung der Zwangs-
sicherungshypothek auf dem Bruchteil des Schuldners die einzige Schutz-
möglichkeit für den Gläubiger.

C. Zwangsverwaltung

Diese Art der Immobiliarzwangsvollstreckung dient dazu, den titulierten Anspruch
des Gläubigers ohne Verwertung des Grundstücks aus den Grundstückserträgen
(Miete und Pacht) zu befriedigen. Für den Gläubiger kann es durchaus sinnvoll
sein, die Zwangsverwaltung neben der Zwangsversteigerung gleichzeitig durch-
führen zu lassen.14

Muss z.B. das Objekt dringend saniert werden, insbesondere im Hinblick auf ein
besseres Versteigerungsergebnis, können diese Maßnahmen durch den Zwangsver-
walter vorgenommen werden. Die hierbei entstandenen und vom Gläubiger gezahl-
ten Auslagen (=Vorschüsse) genießen in einer Zwangsversteigerung das Vorrecht
der Rangklasse 1, § 10 Abs. 1 Nr. 1 ZVG. Da der Zwangsverwalter zur ordnungs-
gemäßen Verwaltung des Grundbesitzes verpflichtet ist, ist er auch gehalten, sofort
die öffentlichen Grundstückslasten zu zahlen, sodass diese in der Zwangsversteige-
rung in der bevorrechtigten Rangklasse 3 des § 10 Abs. 1 ZVG nicht mehr geltend
gemacht werden.

Insgesamt kann durch Anordnung der Zwangsverwaltung regelmäßig einer Miss-
wirtschaft des Schuldners vorgebeugt werden.

Der Schuldner ist nicht verpflichtet, den Zutritt zu seinem Grundstück zu gestat-
ten, insbes. auch nicht dem Sachverständigen zur Verkehrswertfestsetzung im
Zwangsversteigerungsverfahren. Nach Besitzergreifung des Objekts durch den
Zwangsverwalter wird dieser eine Hausbesichtigung sicherlich ermöglichen.

Ein dinglicher Gläubiger kann seine Befriedigungsaussichten in der Zwangsver-
steigerung durch eine gleichzeitig angeordnete Zwangsverwaltung ebenfalls erheb-
lich verbessern. In der Zwangsverwaltung werden in der Rangklasse 4 des § 10
Abs. 1 ZVG nur laufende Zinsen der eingetragenen Rechte und Kosten der ding-
lichen Rechtsverfolgung berücksichtigt, sofern sie anteilig auf die laufenden Zinsen
entfallen. In der Zwangsversteigerung hingegen kann der Gläubiger in der Rang-
klasse 4 neben den laufenden Zinsen auch bis zu zwei Jahre rückständige Zinsen
geltend machen, einschließlich der gesamten Kosten der dinglichen Rechtsverfol-
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gung. Zahlungen auf diese Ansprüche sind jeweils in dem anderen Verfahren anzu-
rechnen.15 Hat der Gläubiger somit die laufenden Zinsen in der Zwangsverwaltung
erhalten, muss er insoweit auf diesen Anspruch in der parallel laufenden Zwangs-
versteigerung verzichten und erhöht somit die Zuteilung auf die Kosten der ding-
lichen Rechtsverfolgung, die rückständigen Zinsen und evtl. sogar auf das Kapital.

Ist der Schuldner Eigentümer eines vermieteten bzw. verpachteten Objekts,
kann der Gläubiger zunächst von einer Zwangsverwaltung absehen und stattdessen
die Miet- und Pachtzinsansprüche pfänden. Da diese Ansprüche dem Hypotheken-
haftungsverband unterliegen, § 1123 BGB, kann sich ein Grundpfandrechtsgläubi-
ger sowohl aus dem Grundstück selbst als auch aus den dem Hypothekenhaftungs-
verband unterliegenden Gegenständen befriedigen. Erfolgt die Mietpfändung auf
der Grundlage eines dinglichen Titels, geht diese Pfändung einer früheren aufgrund
eines persönlichen Titels erfolgten Pfändung immer im Range vor, § 865 ZPO.16

Konkurrieren mehrere Pfändungen, gilt der Grundsatz: Ein dinglicher Gläubiger
verdrängt den persönlichen Gläubiger, dingliche Gläubiger untereinander werden
nach dem Range ihrer Rechte am Grundstück befriedigt. Diese Einzelpfändungen
verlieren jedoch dann ihre Wirkung, wenn die Beschlagnahme im Wege der
Zwangsverwaltung wirksam wird, §§ 148 Abs. 1, 21 Abs. 2 ZVG.

D. Zwangsversteigerung

Durch Zuschlag im Zwangsversteigerungsverfahren verliert der Schuldner das Ei-
gentum an seiner Immobilie. Anstelle des Grundstücks tritt der Erlös, aus dem die
Gläubiger entsprechend ihrer Rangfolge befriedigt werden, sofern genügend Erlös
vorhanden ist. Im Hinblick auf die gravierenden Konsequenzen für den Schuld-
ner sowohl in finanzieller als auch in persönlicher Sicht sollte die Zwangsverstei-
gerung in der Kette der Vollstreckungsmöglichkeiten immer das letzte Mittel sein.
Mit der Zwangsversteigerung des schuldnerischen Grundstücks wird auf der einen
Seite der titulierte Anspruch des Gläubigers zwangsweise mithilfe staatlicher Orga-
ne durchgesetzt. Auf der anderen Seite jedoch erfolgt ein massiver Eingriff in
grundgesetzlich geschützte Rechte des Schuldners. Der Eingriff in das grundgesetz-
lich geschützte Eigentum darf nicht über das notwendige Maß hinausgehen, das
Versteigerungsgericht muss jederzeit den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
und das Übermaßverbot beachten.17
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I. Gleichheitsgrundsatz

Beispiel

Im Rahmen einer Teilungsversteigerung war im Zwangsversteigerungstermin
nur der Ehemann anwesend. Nach den Versteigerungsbedingungen blieb eine
Grundschuld von ca. 34.000,00DM (valutiert mit ca. 20.000,00DM) bestehen.
Der Ehemann bot für das Grundstück einen Betrag von 2.000,00DM. Nach Ab-
schluss der Bietstunde verlangte er die sofortige Zuschlagserteilung auf seinen
Namen, die dann auch erfolgte.

Das BVerfG18 hob den Zuschlag wegen Verletzung des Grundrechts der antragstel-
lenden Ehefrau aus Art. 3GG wieder auf. Der Zuschlag für ein Objekt im Werte
von 144.000,00DM durfte nicht für ein Bargebot von 2.000,00DM unter Übernah-
me einer Belastung von nur 34.000,00DM erteilt werden. Hier sei die Unerfahren-
heit der Ehefrau ausgenutzt worden. Das Versteigerungsgericht hätte den Zu-
schlag nicht sofort erteilen dürfen, vielmehr wäre ein Hinweis gem. § 139 ZPO
erforderlich gewesen (die 5/10-Grenze nach § 85a ZVG ist erst mit Wirkung v.
1.7.1979 eingeführt worden).

Beispiel

Die Berechtigte des Rechts III/2 ist bestrangig betreibende Gläubigerin. Die
Grundschuld III/I bleibt nach den Versteigerungsbedingungen bestehen. Im Ver-
steigerungstermin lässt sich die Gläubigerin durch ihren Sohn vertreten, der
10.250,00DM bietet.

Der nachrangige Gläubiger des Rechts III/3 überbietet dies und bleibt mit
13.000,00DMMeistbietender. Der Sohn und der Gläubiger des Rechts III/3 be-
antragen sofortige Zuschlagserteilung, der dann auch dem Gläubiger des Rechts
III/3 erteilt wird.

Das BVerfG19 hob den Zuschlagsbeschluss wieder auf, da sich in der Verhandlung
über den Zuschlag die Vermutung aufdrängen musste, dass einer der Beteiligten die
für ihn nachteiligen Folgen der Zuschlagserteilung, und zwar das Erlöschen des
dinglichen Rechts des bestbetreibenden Gläubigers bei einem Meistgebot des nach-
rangigen Gläubigers, nicht erkannt hatte. Das Versteigerungsgericht hätte hier auf
diese Rechtsfolgen hinweisen müssen.

Mit dieser Entscheidung wurde erstmals nicht der schuldnerische Eigentümer, son-
dern der bestrangig betreibende Gläubiger geschützt. Ob allerdings das Verfah-
ren tatsächlich unfair zuungunsten des betreibenden Gläubigers durchgeführt
worden war, dürfte zweifelhaft sein, denn die Belehrung über die Versteigerungs-
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bedingungen erfolgte bereits vor der Gebotsaufforderung. Wen, wann und zu wel-
chem Zeitpunkt das Versteigerungsgericht durch konkrete Hinweise belehren muss,
dürfte immer eine Einzelfallentscheidung sein.20

II. Eigentumsgarantie

Nach Einfügung des § 85a ZVG mit Wirkung v. 1.7.1979 konnten die bis dahin er-
gangenen Entscheidungen des BVerfG zur Eigentumsgarantie nach Art. 14GG
weitgehend kompensiert werden. Der Zuschlag muss von Amts wegen versagt wer-
den, wenn das abgegebene bare Meistgebot unter Hinzurechnung der nach den Ver-
steigerungsbedingungen bestehen bleibenden Rechte 50% des Verkehrswertes
nicht erreicht. Dennoch sind die vom BVerfG aufgestellten Grundsätze zu
Art. 14GG nach wie vor beachtlich, da die Wertgrenze von 50% nur für den ersten
Versteigerungstermin Gültigkeit hat.

Beispiel

Bei einer Zwangsversteigerung wurde der Verkehrswert des Grundstücks auf
95.000,00DM festgesetzt. Insgesamt belief sich das Meistgebot auf
10.500,00DM. Der bettlägerig erkrankte Schuldner war im Versteigerungster-
min nicht erschienen.

Das BVerfG21 hat den Zuschlag mit der Begründung aufgehoben, das Versteige-
rungsgericht hätte den Zuschlag nicht sofort erteilen dürfen, sondern erst in einem
besonderen Verkündungstermin, § 87 ZVG. Dem Eigentümer hätte Gelegenheit ge-
geben werden müssen, mit einem Vollstreckungsschutzantrag, § 765a ZPO, den Zu-
schlag evtl. noch zu verhindern.

Beispiel

Zu Beginn des Versteigerungsverfahrens hatte der Eigentümer einen Antrag auf
einstweilige Einstellung der Zwangsversteigerung gestellt, § 30a ZVG. Diesen
Antrag hatte das Versteigerungsgericht bis zur Zuschlagsverhandlung nicht be-
schieden. Im Versteigerungstermin war der Eigentümer nicht anwesend. Mit der
sofortigen Zuschlagsentscheidung wies das Versteigerungsgericht den Einstel-
lungsantrag des Schuldners zurück.

Das BVerfG22 hob den Zuschlag mit der Begründung auf, der Einstellungsantrag
des Schuldners hätte viel früher beschieden werden müssen, nicht erst mit der Zu-
schlagsentscheidung. Wäre der Antrag früher zurückgewiesen worden, wäre dem
Schuldner möglicherweise der Ernst der Lage erst klar geworden und er hätte
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Rechtsmittel bzw. Vollstreckungsschutz nach § 765a ZPO noch rechtzeitig beantra-
gen können.

III. Rechtsstaatsprinzip

Das Rechtsstaatsprinzip nach Art. 20GG sichert den Beteiligten ein faires Verfah-
ren. Dieses Grundrecht stellt sicher, dass Beteiligte weder mit Verfahrenstricks ar-
beiten noch die Unwissenheit einzelner Beteiligter durch formale Positionen ge-
schickt ausgenutzt wird.

Beispiel

Der Schuldner war zunächst im Versteigerungstermin persönlich anwesend.
Kurz nach Eröffnung der Bietzeit betrat ein Gerichtsvollzieher in Begleitung
von zwei Justizbeamten den Sitzungssaal und forderte den Schuldner auf, den
Saal zu verlassen und in das Geschäftszimmer des Gerichtsvollziehers mit-
zukommen. Der hiervon überraschte Schuldner leistete, auch im Hinblick auf
die Anwesenheit der Wachtmeister, der Aufforderung Folge. Nachdem er im
verschlossenen Dienstzimmer des Gerichtsvollziehers die eidesstattliche Ver-
sicherung (=Vermögensauskunft) abgegeben hatte – der Vorgang dauerte etwa
20 bis 30Minuten –, ließ ihn der Gerichtsvollzieher wieder frei. Der Schuldner
kehrte umgehend in den Sitzungssaal zurück, in dem die Versteigerung statt-
fand. Der Zuschlagsbeschluss war jedoch bereits verkündet worden.

Zu Recht hat das BVerfG23 den Zuschlag wieder aufgehoben. Der aus Art. 14
Abs. 1 GG resultierende Anspruch auf eine faire Verfahrensführung kann es gebie-
ten, eine Ermessensentscheidung dahingehend zu treffen, ob ein Versteigerungster-
min fortzusetzen, zu unterbrechen oder zu vertagen ist, wenn der Vollstreckungs-
schuldner aufgrund einer staatlichen Zwangsmaßnahme (hier: Verhaftung in einem
Verfahren auf Abgabe der eidesstattlichen Versicherung) daran gehindert wird, von
seinem Recht auf Anwesenheit und Wahrnehmung seiner Verfahrensrechte im Ver-
steigerungstermin weiteren Gebrauch zu machen.

Auch darf das Versteigerungsgericht das Verfahrensrecht nicht willkürlich anwen-
den. Dies bedingt, dass das Versteigerungsgericht eine Hinweis- und Belehrungs-
pflicht trifft, wobei die Grenze immer durch die verfassungsrechtliche Neutrali-
tätspflicht des Rechtspflegers gezogen werden muss.24

Die Hinweis- und Belehrungspflicht zur Garantie eines fairen Verfahrens war und
ist immer wieder Gegenstand zahlreicher Entscheidungen, insbes.

■ zum Vollstreckungsschutz, § 30a ZVG, § 765a ZPO,

Vollstreckungsmöglichkeiten
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23 BVerfG vom 8.3.2012, 2 BvR 2537/11, NJW 2012, 2500.

24 BVerfG vom 24.3.1976, 2 BvR 804/75, NJW 1976, 1391 = Rpfleger 1976, 389.
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